
81. Beiblatt Beiblatt zur Pa.rlamentskorreslo~enz '18. Jänner 1956 

427/J ' A,n f r'a ge 

der Abg. Dipl.-Ing.Dr. S ehe U 0 h und Genossen 

a.n dieBundesminis~er für 'Finanzen und tür LanQ. und Forstwirtschaft, 

betreffend Xreditrestriktionen bei Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen auf 
Grund ,des Rindermasttörderungsgesetses. 

--.-.-
Mit der 3. Rindermastförderungsgesetznovelle vom 20.~~I.1955, 

BGB1.Nr.271, wurde die Goltungsdauer des Rindermasttörderungsgesetzes vom 

8.VII.1953, BGBl.Nr.139, bis 31.XII.1956 verlängert. Durch das Rindermast­
förderungsgesetz werden Rüb~na.nbaubetriebe und landwirtschaftliche Brennereien 
gesetzlioh v~rpflichtet, ainder aus bestimmten Produktionsgebieten zur Mästung 
einzustellen. 

Diese schon auf das Ja.hr 1936 zurückgehende RegelUng ha.t vornehmlich 
zwei Aufgaben zu erf'\illen: 

1. auf va..·Wirtschaftlichem Gebiet eine alt bewährte 'Arbeitsteilung 
zwischen dem Berg. und'Flaohlande österreiohs zu sidh~:m und 

2. die GrUndlagen für eine dauernde ausreichende Versorgung der Be­
völkerung mit hochwertigem Qualitätsfloisoh zu schaffen. 

Welch grosse volkswirtachaftliobe Bedeutung der inländischen Rindermast 
\ 

beigemessen w,ird, kommt nioht zuletzt dadurch zum Ausd~ck, dass für Nichter-
füllung der Ma,stverpfliohtung di:e h6chste Geldstra.fe vor 1938 '50.000 F.r1eden~ 

'schil~1ngbetrugund heute mit,lO,OOO S festgesetzt 1st. 
Die statuierte Verpflichtung auf Ankauf und ldästung von Vi~h konnte 

seiteDs der Einselbetriebeseit eh und je nur durch Aufnahme VOD Ma.atkrediten 
erfüllt werden., Zu diesem Z~ecke wurde seinerzeit auoh das Ma.stkreditgeset!& 

mit dem V1ehptaadreobt als Kreditbas1s gesohaffen. 
Das Bundesmin1sterium für ~and- und Forstwirtaohatt hat überdies Jahr . 

für Jam,. zur Förde~g des Viehabsat.es Rioh~linien über die Durehtührung des 

Mastkreditgeaet~~serlassen. Der letste dieSbeZÜgliChe, Erlass wurde unter 
Zahl 59. SOO/8/V/i-- -55 erla.ssen. Dieser wa.r uspriillglioh bis l1.XI!.1955 
befristet,' wurde ~ber in der Folgeunbetristet verlängert. Nach diesem Erlass 
werden 'geaetzliche oder freiwillige Leistungen nach dem Rindermastförde~ng .. 

gesetz wie folgt a~s 6tfentlichen Mitteln ~efardert: 

1. durch ein~p Pauschaltrachtbei tra.g, 
2. durch eine Kreditverbilligung 1nForm eiDer 5 %igen Z1narUokvergütung 

für höohstens 70 % des Ankaufspreises der Einstelltiere, 
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Auf Grund (les K;redi trestriktionsabkornrnens zwischen dem Bundesministorium 

fUr Finanzen und deo :Bankenvürband vom November 1955 wurde die Einräumung 

von lliastkredi ten eingo,stell t und damit don gesetzlich verpflichteten Betrioben 

die Erfüllung einorgesetzlichen Verpflichtung unmöglich gemachto 

, Der Erlass des Bundesministeriums für Land- und ~orstwirtsohaft übor dia 

Zinsverbil1igung von Mastkrcditenkann nie wirksam werden, denn wenn man keinen 

Kredi t bekommt, ke~ ~~ auch keino Mästung durchfiU:~fi;,'Iil.ii 

, Die not leidende Bauel:'7j!.sor.i!~ft ist übe:t: eine s<:tlche Behandlung der für sie 

lebenewi~bt5 .. g9n Vioh8hsatzfrage mit Recht ebenso empört wie die EinstellbotriGbG" 

die sich auf Grund von Gesetzen und Erlässen deu Futter ... und Düngerplan ihrer 
, 

Betriebe auf die Durchfü,hrung :lor Hästung eingerichtet haben. 

Der 'Bergbauer kann Sein i'Iagel'vieh, das zur Schlachtung ungeeignet ist, 

nicht Verkaufen und der EinsteD 'betrieb uos Flachlrmdes kann chessB Vieh nicht 

mehr kaufen und daher seine Futtormi t tel ni.cht verwerten" 

Da die untorzeichneten Abgoordnoten der Auffassung sind s dass eine Ver­

waltungsmassnahme die Erfüllung einer vom Gese,tzgeber festgelegten und gewollten 

Verpfliohtung nicht beeint~ächtig0n oder gar vere~teln darf, richten sie d~her 

an die ,Herr'cr: Eur.,c1cs:ninister für Finanzan und für Land- und Forstwirtschnft die 

Ist der Herr BundG~mj.ni.st.vr für Finanzen und der Herr Bunc1.c-sninister für 

Land- und Forstwirtschaft berei~~ unvorzüglich Vorsor~e zu treffen, dass allen 

Betrieben, welche nach dem Rlndez'l;lastfbrd.erungegese1;z. ll';ur Einstellung von RinflerÄ: 

zur Mästung verpfliohtet sind oder freiwillig die gleiche Verpflichtung über­

nehmen, der notwendige Mastkredit zur Erfüllung ihrer'volkswirtschaftlichen Auf­

gaben im bishorigen Umfange zur Verfügung gostGllt wird? 

·o .... -.WI!C 
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